
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/6/4 8Ob521/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.06.1987

Norm

EisbEG §22

Rechtssatz

Der Zustimmung eines "Dritten" im Sinne des § 22 Abs 2 letzter Satz EisbEG bedarf es nur dann, wenn dabei gemäß §

22 Abs 1 leg cit über die infolge einer Enteignung zu leistende Entschädigung abgesprochen wird.
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8 Ob 521/87
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